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Neufassung der Geschäftsordnung des Ortschaftsrates Durlach

Der Ortschaftsrat beschließt die aus der Anlage 1 ersichtliche Neufassung der Geschäftsordnung
des Ortschaftsrates Durlach

Die Anpassungen lassen sich wie folgt kategorisieren:

a) Das Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung Baden-Württemberg vom 17. Dezember
2015 (GBI. 2016 S. 1) erfordert eine Anpassung an die geänderte Gesetzeslage.

 Einberufung der Sitzungen: Möglichkeit der elektronischen Bereitstellung der Einladung
mit Tagesordnung und erforderlichen Unterlagen.

 Vom neu eingeräumten Wahlrecht öffentlich oder nichtöffentlich vorzuberaten, wird
entsprechend dahingehen Gebrauch gemacht, dass an der bestehenden Praxis
festgehalten wird, in der Regel nichtöffentlich vorzuberaten.

 Anpassungen an neue Quoren der Gemeindeordnung.

b) Notwendige Änderungen auf Grund aktueller Entwicklungen in der Praxis.

 Aufnahme einer Öffnungsklausel für Film- und Tonaufnahmen während Sitzungen.

 Erweiterung der gängigen Arten von Geschäftsordnungsanträgen um eine Regelung zur
Verweisung von Anträgen

 Klarstellung der Regelung zur Niederschrift, ergänzt durch eine Handhabung zur
Erstellung von Tonaufzeichnungen für Protokollzwecke.

c) Anpassung an die Terminologie des neuen kommunalen Haushaltsrechts und Anpassung
von Wertgrenzen beim Offenlageverfahren (§ 19).

d) Kleinere, teil begriffliche, klarstellende und redaktionelle Änderungen.

e) Anpassungen an den Wortlaut der Geschäftsordnung des Gemeinderates

Beschluss:

Antrag an den Ortschaftsrat

Der Ortschaftsrat beschließt die aus der Anlage 1 ersichtliche Neufassung der Geschäftsordnung
des Ortschaftsrates Durlach.


